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Anlage: Gsteigwiler BE-12 

Anlagetyp: Heliport  

 

A U S G A N G S L A G E  

 

 

Generelle Informationen und technische Daten:  
 

Verweis:  

SIL-Konzeptteil 
26.02.2020, Kap. 4.4 Heli-
ports 

Grundlagendokumente: 

- Betriebsbewilligung vom 
1.11. 1977 

- Betriebsreglement vom 

21.12. 2012 

- Entwurf  Hindernisbe-
grenzungsflächen-Ka-
taster vom 9.10.2023 

- Koordinationsprotokoll 

vom März 2024 

- Standortkanton: 

- Perimetergemeinde: 

- Gemeinde mit  
Hindernisbegren-
zung: 

- Gemeinden mit  
Lärmbelastung: 
 

 

Bern 

Gsteigwiler  

Gsteigwiler, Gündlischwand, Lauter-
brunnen, Wilderswil 
 

Därligen, Gsteigwiler, Gündlischwand, 
Lauterbrunnen, Wilderswil 

 

- Verkehrsleistung: 

 

-  4 Jahre: 2637 Bewegungen  
(2019-22) 

- max. 10 Jahre: 3833 (2019) 

- Potenzial SIL: 5200 Bewegungen 

 

Zweck der Anlage, Funktion im Netz: 

Privater Heliport, seit 1977 in Betrieb, dient dem gewerbsmässi-
gen und nicht-gewerbsmässigen Helikopterflugverkehr (Arbeits- 
und Transportflüge, Taxiflüge, Werkflüge, Aus- und Weiterbil-
dungsflüge, Flugsport etc.) sowie Rettungs- und Einsatzflügen im 
Auftrag der Rega. 

Stand der Koordination: 

Die Funktion des Flugfelds stützt sich auf die konzeptionellen Vor-
gaben des SIL und ist auf die Ziele des kantonalen Richtplan ab-
gestimmt. 

Die Entwicklung des Heliports hinsichtlich der Verkehrsleistung 
wurde bis anhin durch ein Jahreskontingent von 3000 Flugbewe-
gungen beschränkt. Neu wird die betriebliche Entwicklung über 
das Gebiet mit Lärmbelastung begrenzt. Für die Anzahl der Sport- 
und Freizeitf lüge soll zusätzlich ein Jahreskontingent von 2'500 
Flugbewegungen gelten. Diese Neuerungen bedingen eine Ände-
rung des Betriebsreglements. 
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Perimeter, Infrastruktur und Betrieb sind mit den umgebenden 
Nutzungsansprüchen und Schutzzielen abgestimmt (vgl. Koordi-
nationsprotokoll). Die Flugplatzhalterin plant zur Einhaltung der si-
cherheitstechnischen Vorgaben eine Erweiterung und Neumar-
kierung des Vorfelds. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse 
sieht sie zudem den Abbruch der Baracken und eine Erweiterung 
des bestehenden Hangars mit Büro und Aufenthaltsräumen vor. 
Beim Betrieb sind die An- und Abflugrouten, gestützt auf den Hin-
dernisbegrenzungsflächen-Kataster (HBK), neu festzulegen. 

 

 

F E S T L E G U N G E N     

 F Z V 

Zweckbestimmung: 
Der Heliport Gsteigwiler ist ein privates Flugfeld. Es dient vorran-
gig Arbeits- und Versorgungsflügen, daneben Sport- und Freizeit-
flügen sowie Aus- und Weiterbildungsflügen. Rettungs- und Ein-
satzflüge habe jederzeit Priorität. 

 


 

  

Rahmenbedingungen zum Betrieb: 
Die An- und Abflugrouten sind neu festzulegen. Der Flugbetrieb 
wird über das Gebiet mit Lärmbelastung begrenzt. Die Anzahl der 
Sport- und Freizeitflüge ist auf maximal 2'500 Flugbewegungen / 
Jahr begrenzt. Das Betriebsreglement ist dementsprechend an-
zupassen. 
 

 


 

  

Zur Reduktion der Umweltbelastung trifft der Flugplatzhalter die 
betrieblich möglichen Vorkehrungen im Sinne des Vorsorgeprin-
zips und wacht über die Einhaltung der Vorschriften. 



 
  

Flugplatzperimeter: 
Der Flugplatzperimeter umgrenzt das von den Flugplatzanlagen 
beanspruchte Areal (vgl. Anlagekarte). Kanton und Gemeinden 
berücksichtigen den Perimeter bei der Richt- und Nutzungspla-
nung. 

 
 

  

Lärmbelastung: 
Das Gebiet mit Lärmbelastung sichert und begrenzt den Entwick-
lungsspielraum für den Flugbetrieb (vgl. Anlagekarte). Kanton 
und Gemeinden berücksichtigen es bei der Richt- und Nutzungs-
planung. 

 
 

  

Hindernisbegrenzung: 
Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung zeigt, wo Flugbetrieb und 
Bodennutzung bezüglich der Höhenbeschränkung aufeinander 
abzustimmen sind (vgl. Anlagekarte).  

 


 

  

Natur- und Landschaftsschutz: 
Luftfahrtseitig nicht genutzte Flächen auf dem Heliport sollen un-
ter Vorbehalt der Anforderungen der Luftfahrt (Sicherheitsvor-
schriften, Ausbauerfordernisse) ökologisch aufgewertet werden. 

 
 

  

Die Flugplatzhalterin prüft die Möglichkeiten dazu und legt in Ab-
sprache mit den zuständigen Fachstellen von Bund und Kanton 
das Vorgehen zur Umsetzung fest. Die Interessen der landwirt-
schaftlichen Nutzung sind zu berücksichtigen. 
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E R L Ä U T E R U N G E N  

Zweckbestimmung: 

Die Zweckbestimmung des Heliports Gsteigwiler ergibt sich aus der bis-
herigen Nutzung und den Festlegungen zu den Heliports im Konzeptteil 
SIL. Zu den Sport- und Freizeitflügen zählen Rundflüge, Flüge für Heli-
skiing, «Skydiving» etc. 

Rahmenbedingungen zum Betrieb: 
Die An- und Abflugrouten wurden bei der Erarbeitung des Hindernisbe-
grenzungsflächen-Katasters (HBK) gemäss Entwurf vom 9.10.2023 erst-
mals präzise definiert. Die neuen Routen entsprechen den internationa-
len sicherheitstechnischen Vorgaben und wurden in Bezug auf die Flug-
lärmbelastung in Gündlischwand und die Schonung der Wildeinstands-
gebiete optimiert. Sie sind im Betriebsreglement festzulegen. 

Die Zahl der Flugbewegungen ist im geltenden Betriebsreglement auf  
maximal 3'000 / Jahr festgelegt. In den vergangenen Jahren wurde die-
ses Jahreskontingent ausgeschöpft resp. teils überschritten. Im Sinne ei-
ner langfristigen Entwicklungsreserve und mehr Flexibilität soll das starre 
Kontingent aufgehoben und die Verkehrsleistung des Heliports neu über 
Fluglärmkurven (Gebiet mit Lärmbelastung) begrenzt werden. Die An-
zahl der Sport- und Freizeitflüge ist zudem auf maximal 2'500 Flugbewe-
gungen / Jahr zu beschränken. 

Flugplatzperimeter, Infrastruktur: 

Der Flugplatzperimeter umgrenzt das von den Flugplatzanlagen bean-
spruchte Areal. Darin eingeschlossen sind die FATO (final approach and 
take-off area) und die Helikopter-Standplätze (TLOF), der Hangar sowie 
die Fläche für die geplante Erweiterung, die Betankungsanlage sowie die 
Autoparkplätze mit der Zufahrt. 

Der Flugplatzperimeter überlagert die Grundnutzung gemäss Zonenplan 
der Gemeinde Gsteigwiler. Er soll als Hinweis in den Zonenplan aufge-
nommen werden. Innerhalb des Flugplatzperimeters haben die Flug-
platzanlagen Priorität. 

ZU S TÄ N D IG E  

S TE L L E  

Zuständiges Bundesamt: 
Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(BAZL), 3003 Bern 

Flugplatzhalterin: 
Berner Oberländer Heli-
kopter AG (BOHAG) 

Lärmbelastung: 

Das Gebiet mit Lärmbelastung setzt den Rahmen für die künf tige Ent-
wicklung des Flugbetriebs. 

Die Fluglärmberechnung erfolgte nach dem Stand der Technik und be-
ruht auf  der Annahme von 5200 Flugbewegungen. Im Weiteren berück-
sichtigt die Lärmberechnung die aktuelle Zusammensetzung der Flotte, 
die neuen An- und Abf lugrouten und das Terrain. Während bis zu rund 
3000 Helikopterflugbewegungen pro Jahr für die Beurteilung der Lärm-
belastung durch Heliports der Belastungsgrenzwert  L͞max (gemittelter 
maximaler Schallpegel) massgebend sind, kommt bei höheren Bewe-
gungszahlen sukzessive der von der Bewegungsanzahl abhängige Be-
lastungsgrenzwert Lrk (energieäquivalenter Dauerschallpegel) zum Tra-
gen. Dargestellt ist die umhüllende Lärmkurve des gemittelten maxima-
len Schallpegels (͞Lmax) und des energieäquivalenten Dauerschallpegels 
(Lrk) zum Planungswert der Empfindlichkeitsstufe II (PW ES II, 75 resp. 
55 dB(A)) gemäss Lärmschutzverordnung (LSV). Diese Kurve steht stell-
vertretend für die übrigen Lärmkurven (PW der ES III und IV, Immissi-
onsgrenz- und Alarmwert der ES II bis IV). Es liegen keine Überschrei-
tungen der Belastungsgrenzwerte bei Gebäuden mit lärmempfindlichen 
Räumen vor. Auch zwischen dem Gebiet mit Lärmbelastung und der an-
gestrebten Siedlungsentwicklung bestehen keine Konflikte. 
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Das Gebiet mit Lärmbelastung setzt den Rahmen für die «zulässigen Lär-
mimmissionen» gemäss LSV Art.37a, d. h. die «zulässigen Lärmimmis-
sionen» dürfen dieses Gebiet nicht überschreiten. Sie sind im Rahmen 
eines ordentlichen Verfahrens (Betriebsreglement, Plangenehmigung) 
zu ermitteln und im entsprechenden Genehmigungsentscheid festzuhal-
ten. 

Hindernisbegrenzung: 

Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung entspricht der Umgrenzung der 
Hindernisbegrenzungsflächen gemäss Entwurf  des Hindernisbegren-
zungsf lächen-Katasters (HBK) vom 9.10. 2023. Dieser Entwurf beruht 
auf  den neuen An- und Abflugrouten, welche den internationalen sicher-
heitstechnischen Vorgaben entsprechen und in Bezug die Lärmbelas-
tung und die Wildeinstandsgebiete optimiert wurden. Kanton und Ge-
meinden tragen dem HBK bei der Richt- und Nutzungsplanung Rech-
nung.  

Der HBK ist nicht grundeigentümerverbindlich. Bei Bedarf müssen Über-
f lugrechte und Hindernisfreiheit privatrechtlich gesichert werden. 

Natur- und Landschaftsschutz, Umwelt: 

Das Auengebiet «Chappelistutz» in Nähe des Heliports ist vom Flugbe-
trieb (Überf lug) nur marginal betroffen. 

Bei der ökologischen Aufwertung des Heliports ist zwischen projektbezo-
genen Ersatzmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1ter NHG und projektun-
abhängigen Massnahmen des ökologischen Ausgleichs im Sinne von 
Art. 18b NHG und von Sachziel 13.G des Landschaftskonzepts Schweiz 
2020 zu unterscheiden.  

Die Realisierung ökologischer Ausgleichsmassnahmen beim Helikopter-
f lugfeld erfolgt unter Vorbehalt der Anforderungen der Luftfahrt (Sicher-
heitsvorschriften, Ausbauerfordernisse). Den naturräumlichen, landwirt-
schaf tlichen und betrieblichen Möglichkeiten ist Rechnung zu tragen. Der 
Standort der Ausgleichsmassnahmen (innerhalb / ausserhalb des Flug-
platzperimeters) sowie deren Umfang orientieren sich an den lokalen Ge-
gebenheiten. Als Richtwert ist von 12 % der Fläche des Flugplatzperime-
ters auszugehen. 

Als Arbeitshilfe haben die Fachstellen des Bundes Empfehlungen zur 
ökologischen Aufwertung auf  Flugplätzen mit Beispielen aus der Praxis 
erarbeitet (BAFU, BAZL 2019). 

Angaben zu den auf der Karte mit Nummern markierten von den Festle-
gungen betroffenen Schutzgebieten: 
Auengebiet: 80 Chappelistutz 

 

 
 








